
Antrag an die Fachgruppentagung des Landesgremium des Baustoff-, Eisen- 
und Holzhandels 

 
 

Beschlussfassung der Grundumlage 2023 
 

1. Begründung 

• Geplante Aktivitäten – Finanzbedarf des Landesgremiums 
Zur Fortführung der Aktivitäten des Landesgremiums des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels 
sowie unter Berücksichtigung von Preissteigerungen aus den gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen des Landesgremiums, dessen Büro-, Sach- und Personalaufwand, der aus den 
Rechnungsabschlüssen und Voranschlägen der letzten Jahre sowie den Beschlüssen des 
Ausschusses über Vorhaben ersichtlich ist, ergibt sich für das kommende Jahr ein 
Finanzbedarf in Höhe von rund EUR 400.000,00. 

 

• Mitgliederentwicklung 
Die Anzahl der Mitglieder ist im letzten Kalenderjahr um 83 gestiegen. Es ist von einer 

gleichbleibenden bis leicht steigenden Entwicklung der Mitgliederzahlen auszugehen. 
 

• Entwicklung der Bemessungsgrundlag der Grundumlage 
Es ist im kommenden Jahr mit einer gleichbleibenden bis leicht steigenden Entwicklung der 
Betriebsstätten zu rechnen. 

 

• Anteil des Fachverbandes an der Grundumlage 
Der Anteil des Fachverbandes an der Grundumlage wurde mit EUR 46.700,00 der 
Grundumlage festgesetzt. 

 
 

2. Es wird daher folgender Antrag gestellt: 
Die Fachgruppentagung der Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels möge die 

Grundumlage 2023, wie folgt beschließen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.9.2022        KommR Franz Teuschler 
         Obmann  


